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Vorwort zur 8. Aufl age

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

seit der letzten Aufl age steht die Neuregelung (Verordnung (EU) Nr.  165/2014 vom 4.  Fe-
bruar 2014) zum Th ema Kontrollgerät im Mittelpunkt. Dieses wurde zwar in „Fahrten-
schreiber“ umgetauft , darf aber auch weiterhin „Kontrollgerät“ genannt werden (siehe 
Begriff sbestimmungen laut Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a)). Ich behalte die Bezeichnung 
„Kontrollgerät“ bei, auch um Verwechselungen mit dem „Fahrtschreiber“ nach §  57a 
StV ZO auszuschließen.

Die Neuregelung war zwar am 1. März 2014 in Kraft  getreten, ihre Anwendung aber vom 
Erlass von „Durchführungsrechtsakten“ der Kommission abhängig gemacht worden. Die 
Zielsetzung 2.  März 2016 ist „mit Ach und Krach“ erreicht worden. Die Kommission hat 
am 18.  März 2016 eine 506 Seiten umfassende „Durchführungsverordnung“ erlassen, die 
rückwirkend ab dem 2. März 2016 anzuwenden ist. Das sieht nach „Trickserei“ aus, ändert 
aber nichts daran, dass man sich von der in die Jahre gekommenen Verordnung (EWG) 
Nr.  3821/85 nun endgültig verabschieden muss. Dies allerdings mit einer wichtigen Ein-
schränkung: Anhang I B gilt vorerst weiter. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 
der Kommission enthält zwar auch die Nachfolgeregelung zum digitalen Kontrollgerät, den 
Anhang I C, dieser soll aber erst ab dem 2. März 2019 Anwendung fi nden.

Wie auch immer, grundsätzlich ist ab dem 2.  März 2016 zum Th ema Kontrollgerät oder 
Fahrtenschreiber die Verordnung (EU) Nr.  165/2014 maßgeblich. Die Verordnung ent-
spricht zwar weitgehend der bisherigen Regelung, enthält aber auch einige wichtige und in-
teressante Neuregelungen, insbesondere die Einführung eines „intelligenten Fahrtenschrei-
bers“, mit dem Fahrzeuge ausgerüstet sein müssen, die nach dem November 20.  Juni 2019 
erstmals zugelassen werden.

Auch der nationale Gesetzgeber ist nicht untätig geblieben. Zweimal wurde die Fahrperso-
nalverordnung geändert, wobei es im Wesentlichen um redaktionelle Anpassungen an die 
neue EU-Regelung ging. Zu begrüßen ist die Aktualisierung der amtlichen Verlautbarungen 
des BAG und der Länder zu den Rechtsvorschrift en und zu den Kontrollgerätkarten.

Ich habe mich bemüht, die zum Teil komplizierten und komplexen neuen Vorschrift en an-
schaulich darzustellen, möchte aber auch auf die im Anhang abgedruckten Texte verweisen.

Für Fragen und natürlich auch kritische Hinweise stehe ich selbstverständlich weiterhin zur 
Verfügung, am besten unter meiner E-Mail-Adresse: christoph.rang@web.de.

Mit besten Grüßen
Ihr Christoph Rang
Rheinbreitbach, im November 2016
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1.1 •         EU-Regelung

und Fahrzeughersteller), 34 (Benutzung 
von Fahrerkarten und Schaublättern) 
und 45 (Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 betreff end Ausnahmetat-
bestände) bereits seit dem 2. März 2015 
anzuwenden.

1.1.2 Aufbau und Systematik der 

Neuregelung

Kapitel I: Grundsätze, Geltungsbereich und 
Anforderungen,
Kapitel II:  Intelligenter Fahrtenschreiber,
Kapitel III: Typgenehmigung,
Kapitel IV: Einbau und Prüfung,
Kapitel V: Fahrerkarten ,
Kapitel VI: Benutzungsvorschrift en,
Kapitel VII: Durchsetzung und Sanktionen,
Kapitel VIII: Schlussbestimmungen.

Die gegenüber der VO (EWG) Nr. 3821/85 ge-
änderte bzw. erweiterte Systematik ergibt sich 
insbesondere durch die stärkere Einbeziehung 
von Vorschrift en zum digitalen Fahrtenschrei-
ber bzw. zum intelligenten Fahrtenschreiber.

1.1.3 Die wichtigsten Änderungen 

gegenüber der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 

Bei grundsätzlicher Übereinstimmung mit 
der bisherigen Regelung bringt die Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014 doch einige bedeut-
same Neuerungen:

1.1.3.1  Benutzung von Fahrerkarten  

und Schaublättern  

(Artikel 34 Abs. 5)

Hier gibt es wichtige Neuerungen gegen-
über der bisherigen Regelung nach Artikel 15 
Abs. 5 VO (EWG) Nr. 3821/85:

*Unter dem Bettsymbol sind nunmehr 

außer Arbeitsunterbrechungen nicht nur 

Tagesruhezeiten aufzuzeichnen, sondern 

Ruhezeiten überhaupt, also auch  wöchent-

liche Ruhezeiten.

*Präzisierung der bisherigen Bestim-
mung, dass, wenn der Fahrer sich nicht im 
Fahrzeug aufh ält und daher nicht in der Lage 
ist, den Fahrtenschreiber zu betätigen, er die 
in Artikel  15 Abs.  3 VO (EWG) Nr.  3821/85 
genannten Zeiten (außer Lenkzeiten) nach-
tragen muss (Artikel 15 Abs. 2, nunmehr Arti-
kel 34 Abs. 2 VO (EU) Nr.  165/2016). Dem-
nach ist es den Mitgliedstaaten nicht (mehr?) 
gestattet, von den Fahrern die Vorlage von 
Formularen zu verlangen, mit denen die 
Tätigkeiten, während sie sich nicht im Fahr-
zeug aufh ielten, bescheinigt werden. Ent-
gegen der Auff assung von einigen deutschen 
Kontrollbehörden bedeutet das aber keines-
wegs die „Abschaff ung des „Bescheinigungs-
wesens“ (Siehe hierzu auch 7 Kapitel 8.3).

1.1.3.2   Verantwortlichkeit des 

Verkehrsunternehmens  für 

die  Fahrerschulung 

(Artikel 33, Absatz 1 

Unterabsatz 1)

Hier wird den Verkehrsunternehmen die Ver-
antwortung dafür auferlegt, dass die Fahrer 
für den Umgang mit Fahrtenschreibern an-
gemessen geschult und unterwiesen werden. 
Zusätzlich müssen die Verkehrsunterneh-
men regelmäßige Überprüfungen  durchfüh-
ren, um sicherzustellen, dass die Fahrer den 
Fahrtenschreiber ordnungsgemäß verwen-
den. Außerdem wird bestimmt, dass die Ver-
kehrsunternehmen ihren Fahrern keinerlei 
direkte oder indirekte Anreize geben, die zu 
einem Missbrauch anregen könnten.

Anwendung ab 2. März 2016
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1.3 •         AETR-Regelung zum digitalen Kontrollgerät

erforderlich, zu dem neu zugelassene Fahr-
zeuge mit einem Intelligenten Fahrtschreiber 
ausgerüstet sein müssen. 

1.2.2 Technische Anforderungen 

an Intelligente 

 Fahrtenschreiber 

1.2.2.1  Aufzeichnung des 

Fahrzeugstandortes 

(Artikel 8)

Fahrtenschreiber von Fahrzeugen, nach dem 
15.  Juni 2019 erstmals zugelassen werden, 
müssen an einen Positionsbestimmungs-
dienst auf der Basis eines Satellitennaviga-
tionssystems angebunden sein. Dadurch wird 
eine automatische Aufzeichnung des Stand-
orts des Fahrzeugs ermöglicht:

 5 Standort zu Beginn der täglichen 
Arbeits zeit,

 5 Standort nach jeweils drei Stunden 
kumulierter Lenkzeit,

 5 Standort am Ende der täglichen Arbeits-
zeit.

1.2.2.2   Fernkommunikation 

(Artikel 9 Abs. 1)

Fahrtenschreiber von Fahrzeugen, die nach 
dem 15. Juni 2019 erstmals zugelassen werden, 
müssen fähig sein, mit den zuständigen Kon-
trollbehörden zu kommunizieren, während 
sich das Fahrzeug in Bewegung befi ndet. Die 
Kommunikation darf nur auf Veranlassung 
des Prüfgeräts der Kontrollbehörde aufge-
nommen werden.

Hinweis:

Die Fernkommunikation führt bei 
Feststellung von Verstößen nicht auto-
matisch zu Geldbußen, ermöglicht aber 
eine Überprüfung des Fahrzeugs und 
des Fahrtenschreibers.

1.2.2.3  Ausrüstungen der 

Kontrollbehörden (Artikel 9 

Nummer 2)

Spätestens 15 Jahre, nachdem Fahrzeuge mit 
Fahrtenschreibern, die den Anforderungen 
nach Artikel 8 bis 10 entsprechen, ausgerüs-
tet sind, sind die Mitgliedstaaten verpfl ich-
tet, ihre Kontrollbehörden in angemessenem 
Umfang mit den Geräten zur Früherkennung 
per Fernkommunikation auszustatten. Bis 
dahin steht dies den Mitgliedstaaten frei.

1.2.2.4  Schnittstelle zu 

intelligenten 

Verkehrssystemen 

(Artikel 10) 

Fahrtenschreiber von Fahrzeugen, die nach 
dem 15. Juni 2019 erstmals zugelassen werden, 
können mit genormten Schnittstellen ausge-
rüstet werden, die die Nutzung der Aufzeich-
nungen durch externe Geräte ermöglichen, 
sofern der Fahrer damit einverstanden ist.

1.3  AETR-Regelung zum 

digitalen Kontrollgerät

1.3.1 Kontrollgerät nach dem 

AETR

Nach den am 16.  Juni 2006 völkerrechtlich 
wirksam gewordenen Änderungen ist auch 
im Rahmen des AETR das Kontrollgerät ent-
weder ein herkömmliches analoges Gerät 
mit Schaublattverwendung oder ein digita-
les Gerät (Artikel  10 des AETR). Das ana-
loge Gerät entspricht dem herkömmlichen 
EG-Kontrollgerät nach Anhang I der VO 
(EWG) Nr.  3821/85, das digitale Gerät dem 
digitalen EG-Kontrollgerät nach Anhang I 
B der VO (EWG) Nr. 3821/85. Die Einbezie-
hung des digitalen Geräts ergibt sich aus der 
Neufassung des Anhangs und insbesondere 
der Aufnahme einer zusätzlichen Anlage I B. 
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 > Wichtig

Ausdrucke können nur bei stehendem 

Fahrzeug und eingeschalteter Zündung 

erstellt werden. 

Geht das Papier während des Ausdruckens 
zu Ende, muss eine neue Rolle eingelegt wer-
den; anschließend setzt sich der Ausdruck 
automatisch fort. Zum Auswechseln muss 
die Druckerschublade geöff net und die neue 
Rolle so eingelegt werden, dass das Ende des 
Papiers über die Kante ein Stückchen heraus-
ragt. Nach Schließen der Schublade wird der 
Druckvorgang automatisch fortgesetzt. Es ge-
hen keine Informationen verloren. 

Manchmal gibt es einen Papierstau (z.B. 
als Folge zu hastigen Abreißens). Notwendig 
ist dann das Öff nen der Schub lade, Entfernen 
des zerknitterten Papiers, ggf. Neueinlegen 
der Rolle und Schließen der Schublade. 

Hinweis

Der Ausdruck kann jederzeit abgebro-
chen werden. (Das Motiv könnte zum 
Beispiel sein, dass es dem Fahrer „un-
heimlich“ wird, weil der ausgedruckte 
Papierstreifen schon über einen Meter 
lang ist und noch kein Ende abzusehen 
ist – je nach Situation können Ausdru-
cke mehrere Meter lang werden!) Zum 
Abbrechen braucht nur die OK-
Taste betätigt zu werden. 

3.4  Betriebsarten des  digitalen 

Kontrollgeräts, Zugriff s-

möglichkeiten mit 

 Kontrollgerätkarten

3.4.1  Betriebsarten 

Das Kontrollgerät schaltet, je nachdem, wel-
che gültigen Kontrollgerätkarten eingesteckt 
sind, auf folgende Betriebsarten: „Betrieb“, 

„Kontrolle“, „Kalibrierung“ oder „Unterneh-
men“. Der Fahrer braucht keine Betriebsart 
einzustellen – dies erfolgt automatisch.

Anhang I B enthält nachstehende Über-
sicht.

Hinweis

Gewissermaßen eine weitere Betriebs-
art ist das Fahren bei der Einstellung 
„out of scope“ (Näheres hierzu siehe 
7 Kapitel 7). 

3.4.2 Zugriff smöglichkeiten mit 

Kontrollgerätkarten 

Grundsätzlich sind die Funktionen des Kont-
rollgeräts in allen Betriebsarten verfügbar. 

Das Kontrollgerät kann sämtliche gespei-
cherten Daten an die Anzeiger-, Drucker- 
oder externen Schnittstellen ausgeben, jedoch 
mit folgenden Einschränkungen:
a) In der Betriebsart „Betrieb“ (wenn also 

entweder gar keine oder mindestens 
eine Fahrerkarte und keine andere Karte 
gesteckt ist) werden persönliche Daten, 
die nicht zu einer eingesteckten Kont-
rollgerätkarte  gehören, ausgeblendet. Der 
Fahrer kann also mit seiner Fahrerkarte 
immer nur ihn betreff ende Daten sicht-
bar machen oder ausdrucken.

 Ein Herunterladen von Daten aus dem 
Massenspeicher oder von der Fahrerkar-
te ist mittels Fahrerkarte allein nicht 
möglich.

b) In der Betriebsart „Unternehmen“ las-
sen sich mittels der Unternehmenskarte 
Fahrerdaten nur für Zeiträume sichtbar 
ausgeben (sei es Sichtbarmachen im Dis-
play, sei es Ausdrucken, sei es Herunter-
laden auf Datenträger), die nicht von 
einem anderen Unternehmen gesperrt 
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4.1 Regelung nach  Anhang I B 

– Abdruck im Anhang – 

Maßgeblich sind die Bestimmungen des Ka-
pitels III Abschnitt 4, Randnummern 033 bis 
043 „Überwachung der Fahrertätigkeiten“ 
des Anhangs I B zur Verordnung (EWG) 
Nr.  3821/85 (abgedruckt 7 Anhang  12.4). 
Demnach schaltet das digitale Kontrollgerät 
bei jedem Beginn einer Fahrtätigkeit auto-
matisch auf LENKEN bzw. für einen zweiten 
Fahrer auf BEREITSCHAFT. Bei jedem Halt 
schaltet das Gerät automatisch auf ARBEIT. 
Die Möglichkeit einer Voreinstellung von 
Zeitgruppen für den Fall eines Halts ist nicht 
ausdrücklich vorgesehen, wird aber von den 
Kontrollinstanzen wie auch der EU-Kommis-
sion toleriert (vgl. 7 Kapitel 4.3). 

 > Wichtig

Das Gerät schaltet zwar automatisch auf 

ARBEIT bzw. die voreingestellte Zeitgrup-

pe, der Fahrer kann die Einstellung aber 

manuell korrigieren, indem er auf eine 

andere Zeitgruppe schaltet. Die Korrektur 

setzt aber voraus, dass die Fahrerkarte 

nicht entnommen wird. Einzelheiten: 

4.2  Schaltung von Zeitgruppen 

nach einem Halt 

(Randnummern 035 und 

038) – Abdruck im Anhang – 

Das Gerät registriert Zeitgruppen, auf die 
der Fahrer nach einem Halt geschaltet hat-
te, bei Weiterfahrt innerhalb von 120 Se-
kunden rückwirkend für den gesamten 
Halt, wenn der Fahrer auf BEREITSCHAFT 
oder UNTERBRECHUNG/RUHE geschaltet 
hatte. 

Daraus folgt, dass nach Weiterfahrt inner-
halb von 120 Sekunden LENKEN nur ab dem 
Zeitpunkt des Weiterfahrens registriert wird, 
also nicht wie nach der früheren Regelung, 

die bis zum 30. September 2011 galt, ab dem 
Zeitpunkt des Halts.

4.3 Möglichkeit der 

 Voreinstellung von 

Zeitgruppen

Digitale Kontrollgeräte der „neuen Genera-
tion“ verfügen über die Möglichkeit der „Vor-
einstellung“ von Zeitgruppen für den Fall 
eines Halts, so insbesondere die Voreinstel-
lung der Zeitgruppe UNTERBRECHUNG/
RUHE. 

Hinweis

Die EU-Kommission toleriert die Mög-
lichkeit der Voreinstellung, hat sie al-
lerdings bisher nicht in Anhang I B mit 
aufgenommen. Nach Auskunft eines 
namhaften deutschen Herstellers hat 
das Kraftfahrtbundesamt bestätigt, 
dass die Möglichkeit der Voreinstellung 
bzw. das Ausschalten der Zündung und 
ein damit verbundenes Umschalten auf 
die Aktivität RUHE als eine vom Fahrer 
getätigte Schalthandlung im Sinne der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, Anhang 
I B, ausgelegt werden könnte und so-
mit nicht gegen die EG-Regelung ver-
stößt. Das KBA wies aber auch darauf 
hin, dass bei Voreinstellung auf RUHE 
im täglichen Betrieb der Fahrer zu zu-
sätzlichen Schalthandlungen gezwun-
gen sein könnte, da nach Abstellen des 
Motors in vielen Fällen nicht sofort eine 
Ruhezeit beginnt.

Nach Artikel 32 Abs. 2 VO (EU) Nr. 165/2014 
ist die Voreinstellung von Tätigkeitskatego-
rien bzw. die entsprechende automatische 
Umschaltung nur zulässig, wenn der Fahrer 
die jeweiligen Tätigkeitskategorien weiter-
hin manuell eingeben kann. Die Voreinstel-
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(Es handelt sich um sogenannte techni-
sche Verweisungen auf an sich aufgeho-
bene Vorschrift en.)
Außerdem sind nach § 1 Abs. 7 FPersV 
folgende Vorschrift en der VO (EU) 
Nr. 165/2014 anzuwenden: 

 5 Artikel 34 Absätze 1, 2, 3 Unterabsatz 1, 
 5 Absätze 4 bis 6 und 
 5 Abs. 7 Unterabsatz 1 der VO (EU) 

Nr. 165/2014.

Dies bedeutet, dass auch die Vorschrift en des 
Anhangs I B Anwendung fi nden (Artikel  13 
VO (EWG) Nr. 3821/85) bzw. die Vorschrift en 
über manuelle Nachträge (Artikel  34 Abs.  3 
Unterabsatz 1 VO (EU) Nr. 165/2014 sowie § 2 
Abs. 2 FPersV).

 Bei Fahrzeugen ohne Kontrollgerät erfolgt 
der Nachtrag von Ruhezeiten vor Fahrtantritt 
auf dem Tageskontrollblatt (Ziff er  8.5 der 
amtlichen Verlautbarung, Stand November 
2015). 

Wird ein vorhandenes Kontrollgerät 
anstelle von handschrift lichen Aufzeich-
nungen benutzt, erfolgt der Nachtrag nach 
den EG-Vorschrift en. (Zur Frage der Benut-
zungspfl icht vorhandener Kontrollgeräte vgl. 
7 Kapitel 1.4.2). 

Zu b)
Grundsätzlich sind für Fahrer von Linienbus-
sen bei Linienlängen bis zu 50 km ebenfalls die 
Vorschrift en der VO (EWG) Nr. 3821/85 ent-
sprechend anzuwenden (§ 2 Abs.  1 FPersV). 
Das schließt die Verpfl ichtung mit ein, bei 
Verwendung von digitalen Kontrollgeräten 
bei Übernahme des Fahrzeugs etwaige Zeiten 
nach Artikel 15 Abs. 3 VO (EWG) Nr. 3821/85 
manuell nachzutragen. Dazu steht allerdings 
die Regelung nach § 57a Abs. 3 der Straßen-
verkehrs-Zulassungsordnung in einem ge-
wissen Widerspruch. Dort heißt es, dass bei 
Verwendung eines digitalen Kontrollgerätes 
(anstelle eines Fahrtschreibers nach §  57a 

Abs. 1 StVZO) die Fahrerkarte nicht gesteckt 
zu werden braucht. In diesem Falle würde das 
Gerät nicht fahrerbezogen, sondern nur fahr-
zeugbezogen betrieben. Die Fahreraktivitäten 
würden dann ausschließlich im Massenspei-
cher erfasst, nicht aber auch auf der Fahrer-
karte. Damit entfi ele natürlich auch die nach-
trägliche Eingabe von Fahreraktivitäten auf 
der Fahrerkarte. 

Die Nachtragspfl ichten des Fahrers nach 
§ 2 Absätze 1 und 2 FPersV kommen im Falle 
von Linienbussen bei Linienlängen bis zum 
50 km daher nur zum Zuge, wenn der Fahrer 
die Fahrerkarte steckt (was ja zulässig bleibt) 
mit der Folge, daß das Gerät gemäß den EG-
Vorschrift en fahrerbezogen betrieben wird.

5.3   Welche zurückliegenden 

Aktivitäten müssen 

 nachgetragen werden?

Entsprechend dem Erfordernis der lücken-
losen Dokumentation von Fahreraktivitäten 
müssen grundsätzlich sämtliche Fahreraktivi-
täten seit der letzten Kartenentnahme nach-
getragen werden, also 

 5 Andere Arbeiten (wozu, wie gesagt, 
ausnahmsweise auch Lenkzeiten mit 
Fahrzeugen gehören, die nicht unter 
den Anwendungsbereich der VO (EG) 
Nr. 561/2006 bzw. des AETR fallen); 
Wichtig: andere Arbeiten können auch 
im Anschluss an eine Lenkzeit anfallen 
(z.B. Entladen des Fahrzeuges) wie auch 
vor Wiederaufnahme der Fahrt (z.B. 
Beladen des Fahrzeugs, Einchecken von 
Fahrgästen),

 5 Bereitschaft szeiten, 
 5 Ruhezeiten

Neu:

Nach der bisherigen Regelung (Artikel  15 
Abs.  3 VO (EWG) Nr.  3821/85) waren nur 
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Zu c)

Beispiel:

Der Fahrer Müller fährt zu Beginn einer Wo-
che bis einschließlich Dienstag ein Fahrzeug 
mit herkömmlichem Kontrollgerät. Am Mitt-
woch übernimmt er ein Fahrzeug mit einem 
digitalen Kontrollgerät. 
Wie in Kapitel  5, Abschnitte 3 und 4, darge-
legt, empfi ehlt es sich zumindest, die auf den 
Schaublättern des analogen Geräts aufge-
zeichneten Unterbrechungs- und Ruhezeiten 
in das digitale Gerät einzugeben, auch wenn 
dies zu einer „Doppeldokumentation“ führt. 
Dagegen können bzw. dürfen die auf Schau-
blättern aufgezeichneten Lenkzeiten nicht 
in das digitale Gerät eingegeben werden. 
Hier ist von besonderer Wichtigkeit, dass die 
Schaublätter mitzuführen sind. 

6.5 Transport des Fahrzeugs auf 

Fähren und Zügen 

(Artikel 9 Absatz 1 VO (EG) Nr. 561/2006)

6.5.1 Regelung nach VO (EG) 

Nr. 561/2006 

Nach Artikel 9 Abs. 1 VO (EG) Nr. 561/2006 
kann ein Fahrer, der ein Fahrzeug begleitet, 
das auf einem Fährschiff  oder mit der Eisen-
bahn befördert wird, eine regelmäßige Ru-
hezeit (also eine Ruhezeit von mindestens 11 
Stunden) höchstens zwei Mal am Tag durch 
andere Tätigkeiten unterbrechen, deren Dau-
er insgesamt eine Stunde nicht überschreiten 
darf. 

 > WICHTIG

Voraussetzung ist, dass dem Fahrer eine 

Schlafkabine oder ein Liegeplatz zur 

Verfügung steht. 

6.5.2 Digitales Kontrollgerät im 

 Fährverkehr

(Regelung nach Anhang I B Kapitel  3 Ab-
schnitt  4 Randnummer  050 b VO (EWG) 
Nr. 3821/85)

Bei Verwendung eines digitalen Kontroll-
gerätes hat der Fahrer die Möglichkeit, den 
Modus „Fährüberfahrt/Zugfahrt“ in Echtzeit 
einzuschalten. Macht er von dieser Möglich-
keit keinen Gebrauch, geht er das Risiko ein, 
dass bei der Auswertung der gespeicherten 
Aktivitäten die an sich unzulässigen Unter-
brechungen der Ruhezeit nicht als zulässige 
Unterbrechungen im Sinne von Artikel  9 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 561/2006 anerkannt wer-
den. Letztlich kann also die Fährregelung nur 
in Anspruch genommen werden, wenn kor-
rekt auf „Fährüberfahrt/Zugfahrt” geschaltet 
wird. 

In welchem Moment auf „Fährüberfahrt/
Zugfahrt“ geschaltet werden muss und wel-
che sonstigen Schaltungen erforderlich sind, 
ist (leider) nicht geregelt. Zu beachten ist aber 
auf jeden Fall, dass das Gerät bei jeder Fahr-
zeugbewegung wieder auf LENKEN schaltet 
und dass anschließend erneut auf „Fährüber-
fahrt/Zugfahrt“ geschaltet werden muss, falls 
die Unterbrechung der Ruhezeit noch nicht 
beendet ist bzw. fortgesetzt werden soll. Dies 
bedeutet, dass insbesondere auch nach Ran-
giervorgängen wieder neu auf „Fährüberfahrt/
Zugfahrt“ geschaltet werden muss. Wenn das 
nicht geschieht, müsste im Rahmen der Aus-
wertung geklärt werden, ob es sich bei den 
gespeicherten Fahrzeugbewegungen um Ran-
giervorgänge handelt, die als Unterbrechung 
einer Ruhezeit auf einem Fährschiff  im Sinne 
von Artikel  9 Abs.  1 VO (EG) Nr.  561/2006 
zu verstehen sind. Wenn eine Klärung nicht 
möglich wäre, würde wohl angenommen wer-
den, dass die fehlende Schaltung auf „Fähr-
überfahrt/Zugfahrt“ bedeutet, dass es sich in 
der Tat um keine Rangiervorgänge bei einer 
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9.3.2 Sonstige Maßnahmen

9.3.2.1   Untersagung der 

Weiterfahrt,  Zurückweisung 

an der Grenze

Nach § 5 Abs. 1 FPersG kann die Weiterfahrt 
u.a. untersagt werden, wenn dem Kontroll-
beamten „keine oder nicht vorschrift smäßig 
geführte Tätigkeitsnachweise“ vorgelegt wer-
den. Dies gilt natürlich auch für fehlende oder 
fehlerhaft e Tätigkeitsnachweise nach den 
Vorschrift en für digitale Kontrollgeräte. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr 
können Fahrzeuge, die nicht in einem EU/
EWR-Staat bzw. in einem sonstigen AETR-
Staat zugelassen sind, in den vorgenannten 
Fällen zurückgewiesen werden. 

Hinweis

Dies kann natürlich auch einem deut-
schen Fuhrunternehmer passieren, 
wenn sein Fahrzeug in einem solchen 
Drittstaat zugelassen ist. 

9.3.2.2   Zeitweilige Stilllegung

Nach Artikel 21 VO (EG) Nr. 561/2006 sind 
die EU-Mitgliedstaaten verpfl ichtet, die zu-
ständigen Behörden zu ermächtigen, bei Ver-
stößen gegen die Vorschrift en der VO (EG) 
Nr.  561/2006 Fahrzeuge vorerst stillzu legen. 
Eine entsprechende EU-Ermächtigung für 
Verstöße gegen die Vorschrift en der VO (EU) 
Nr.  165/2014, also auch gegen Vorschrift en 
über das digitale Kontrollgerät, ist nicht er-

sichtlich.
Auch die Fahrzeug-Zulassungs-Verord-

nung wie auch das Fahrpersonalgesetz ent-
halten keine entsprechenden Regelungen. Die 
Behörden der EU-Staaten sind also  jedenfalls 
von der EU-Regelung her nicht ermächtigt, 
ein Fahrzeug stillzulegen, weil ein digitales 
Kontrollgerät nicht in Ordnung war. 

9.3.2.3  Meldungen an die 

Konzessionsbehörden 

Nach § 21 VO (EG) Nr. 561/2006 können die 
Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen die VO 
(EG) Nr.  561/2006 die Zulassung eines Un-
ter nehmens entziehen, aussetzen oder ein-
schränken. § 10 Abs. 2a des Fahrpersonalge-
setzes enthält – in etwa – eine entsprechende 
deutsche Regelung. Demnach haben die für 
Sozialvorschrift en zuständigen Kontroll-
behörden Zuwiderhandlungen, die Anlass 
geben, an der Zuverlässigkeit des Unterneh-
mers und der zur Führung der Kraft verkehrs-
geschäft e bestellten Per sonen zu zweifeln, der 
für das Unternehmen zuständigen Erlaub-
nisbehörde nach §  3 Abs.  7 des Güterkraft -
verkehrsgesetzes oder der Genehmigungsbe-
hörde nach § 11 Abs. 1 des Personenbeförde-
rungsgesetzes mitzuteilen.

Zur Feststellung von Wiederholungs-
fällen haben sie die Zuwiderhandlungen 
der Angehörigen desselben Unternehmens 
zusammenzuführen. 

Es ist davon auszugehen, dass von dieser 
(neuen) Vorschrift  nur in besonders gravie-
renden Fällen Gebrauch gemacht wird, es sei 
denn, es handelt sich zwar um weniger gra-
vierende, dafür aber sich häufende Verstöße. 

Im Übrigen ist die Regelung nach §  10 
Abs. 2a nicht auf Verstöße gegen die VO (EG) 
Nr. 561/2006 beschränkt. § 10 Abs. 2a FPersG 
ist also auch anwendbar bei Kontrollmittel-
verstößen und damit auch bei Verstößen 
gegen Vorschrift en über das digi tale Kont-
rollgerät. 

Die Mitteilungen an die Erlaubnisbehör-
den können – was ja der Zweck der Mittei-
lungen ist – zur Entziehung, Aussetzung oder 
Einschränkung von Konzessionen führen. 
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dere bei Aufsuchen einer Raststätte. 
Diese Haltung von Kontrollbehörden 
steht in Widerspruch zu ihrer Empfeh-
lung, Fahrerkarten zur Vermeidung von 
Missbräuchen nach Beendigung der 
Arbeitsschicht zu entnehmen (Ziff er 8.5 
der amtlichen Verlautbarung). Die 
Missbrauchsgefahr besteht auch, wenn 
der Fahrer bei einem Raststättenauf-
enthalt seine Fahrerkarte im Fahrzeug 
zurücklässt. Bei Entnahme der Karte ist 
allerdings bei Wiederaufnahme der Fahrt 
ein erneutes Einchecken erforderlich. 
Deswegen und wegen der Haltung der 
Kontrollbehörden empfi ehlt sich letztlich 
doch, bei einem Raststättenaufenthalt 
die Karte stecken zu lassen (aber nicht zu 
vergessen, das Fahrzeug abzuschließen). 

 ? Was ist nach Ende der Tagesfahrt zu 

beachten?

Der umgekehrte Vorgang wie zu Tages-
beginn: Manuelle Eingabe des Orts. Ein-
stellen des Geräts auf Ruhe. Entnahme 
der Fahrerkarte. 

 ? Darf die Fahrerkarte am Ende des 

Tages steckengelassen werden?

 v Das ist zwar zulässig (jedenfalls bei 
mehrtägigen Fahrten), aber nicht ratsam. 

Das Steckenlassen der Fahrerkarte halten 
die Kontrollbehörden nur für vertretbar, 
wenn sichergestellt ist, dass es zu keinen 
Missbräuchen kommt (Abschnitt 8.5 der 
amtlichen Verlautbarung, siehe auch 
7 Kapitel 6.2.2).

10.11 Fragen zu unterwegs 

auftretenden 

Schwierigkeiten

 ? Was ist zu tun, wenn das Kontrollge-

rät nicht mehr richtig funktioniert? 

 v Wenn nicht sofortige Abhilfe möglich ist 
(z.B. bei Betriebsstörung durch verse-
hent lich falsch gesteckte Karten) muss 
der Fahrer seinen Chef sofort unterrich-
ten. Dieser hat, „so bald es die Umstände 
gestatten“, die Reparatur zu veranlassen. 

 ? Wie lange kann mit der Reparatur 

gewartet werden?

 v Wenn das Fahrzeug nach Eintritt der 
Betriebsstörung noch länger als sieben 
Tage unterwegs ist, muss die Reparatur 
unterwegs durchgeführt werden. 

 ? Kann der Fahrer das Fahrzeug bei 

 defektem Kontrollgerät noch 15 Tage 

wei ter fah ren wie bei nicht funktio-

nierender oder nicht mehr vorhande-

ner Fahrerkarte?

 v Nicht ohne weiteres. Es kommt darauf 
an, wann die Reparatur des Geräts, ggf. 
Unterwegsreparatur, möglich ist. In der 
Regel muss das vor Ablauf von 15 Tagen 
der Fall sein.

 ? Was ist mit der Aufzeichnung der 

Fah rer aktivitäten bei defektem Kon-

trollgerät?

 v In diesem Fall bestehen für den Fahrer 
zusätzliche  handschriftliche Aufzeich-
nungspfl ichten: Ggf. muss er auf einem 
besonderen, der Fahrerkarte beizufü-
genden Blatt die vom Kontrollgerät nicht 
mehr einwandfrei aufgezeichneten oder 
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Unternehmen spart dadurch Kosten und 
vermeidet eine schlechte Einstufung bei der 
behördlichen Risikobewertung und damit 
erhebliche Konsequenzen für das Unterneh-
men, bis hin zur Verweigerung bzw. Entzug 
der Genehmigungen oder einem Tätigkeits-
verbot für den Verkehrsleiter.

11.7.3.4  Module zur 

Lohnabrechnung

Einige Hersteller bieten Module zur Ermitt-
lung der Spesen und Löhne an, mit deren 
Hilfe die Unternehmen ihre Abrechnung be-
schleunigen können.

Eine interessante und zeitsparende 
Lösung bietet z.B. die Fa. Zauner bei der 
Ermittlung der Mindestlohnberechnung an. 
Bei der Archivierungssoft ware „ZA-ARC“ 
ab Version 4.0 werden die Daten der Fahrer-
kartendatei für die Berechnung des Mindest-
lohnes genutzt. Hier ist allerdings die richtige 
Bedienung und Einstellung der Tätigkeiten 
am Fahrtenschreiber durch den Fahrer eine 
wichtige Voraussetzung. Ebenso können 
bezahlbare Urlaubstage sowie Krankheitstage 
entsprechend der Stundenzahl nachträglich 
eingetragen werden, um eine einwandfreie 
Berechnung des Mindestlohnes zu ermögli-
chen.

Auch die Spesenberechnung aufgrund 
der Fahrerkartendatei wird sicherlich mit der 
Einführung des intelligenten Fahrtenschrei-
bers ab 2019 vereinfacht, da hier dann die 
GPS-Daten bei Beginn oder Ende der Tages-/
Wochenruhezeit zur Verfügung stehen und 
so die wichtige Standortbestimmung für die 
Berechnung der Spesen erleichtert wird.

11.7.3.5  Lösungen für analoge 

 Schaublätter 

Hard- und Soft warelösungen für analoge 
Schaublätter verlieren zunehmend an Bedeu-
tung. Sie sind keine Investition mehr in die 
Zukunft . Für Unternehmen, deren Fuhrpark 

noch überwiegend aus Fahrzeugen mit ana-
logen Fahrtenschreibern besteht, sollte aber 
eine ergänzende Lösung vorhanden sein.

Eine sinnvolle Alternative ist das Einscan-
nen von Schaublättern beispielsweise durch 
einen Flachbettscanner. Hierbei werden 
sechs Schaublätter eingescannt. Neuere Ein-
zugsscanner bieten die Möglichkeit, bis zu 25 
Schaublätter hintereinander zu digitalisieren. 
Die Geräte bzw. die Funktionen sind teilweise 
so konzipiert, dass die Fahrer die Schaublät-
ter selbständig einscannen und sofort wieder 
mitnehmen können.

Datum, Name des Fahrers, Kennzeichen 
des Fahrzeugs und Kilometerstände müs-
sen manuell in der Soft ware ergänzt werden. 
Wenn die Daten für Fahrer und Fahrzeug in 
der Soft ware angelegt sind, sind die übrigen 
Informationen schnell ergänzt. Die ausge-
werteten Daten können mit den Daten des 
digitalen Fahrtenschreibers bzw. der Fahrer-
karte zusammengeführt werden, so dass eine 
lückenlose Gesamtübersicht über alle Aktivi-
täten entsteht.

11.8 Praxistipp

11.8.1 Konfi gurieren der Hard- 

und Software

Verschiedene Produkte können durch den 
Anwender individuell konfi guriert werden. 
So lässt sich beispielsweise bei VDO der 
 Downloadkey über die mitgelieferte Soft ware 
individuell einstellen. Eine ähnliche Funktion 
bietet auch der Downloadkey von Dako oder 
die D-Box II von ACTIA. Dabei kann z.B. 
festgelegt werden, ob nur der Massenspeicher 
oder auch Daten der Fahrerkarte ausgelesen 
werden sollen.

Auch ist in der Regel wählbar, ob alle 
Daten oder die seit dem letzten Download 
aufgezeichneten Daten oder die in einem 
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